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TEP  Teilzeitberufsausbildung – Einstieg  

begleiten – Perspektiven öffnen ist ein ESF  

gefördertes Programm des Ministeriums für 

Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW 

TEP  richtet sich an Ausbildungssuchende die 

mit Kindern in häuslicher Gemeinschaft leben und / 

oder pflegebedürftige Angehörige betreuen 

TEP  bereitet auf eine Teilzeitberufsausbildung 

vor. Pädagogische Fachkräfte der Bildungseinrich- 

tungen unterstützen bei der Berufswahlorientie-

rung, bei der Suche nach einem Ausbildungs- 

platz, bei Fragen zur Kinderbetreuung und  

in den ersten Ausbildungsmonaten

... Eine Ausbildung in Teilzeit zu finden, ist gar nicht so einfach. 

Bei TEP habe ich Unterstützung bekommen, herauszufinden 

welcher Beruf zu mir passt. 
Ayline, 23 Jahre, Azubi als medizinische Fachangestellte

... Bei TEP habe ich gelernt, erfolgreich auf Arbeitgeber zuzu-

gehen. Laura, 28 Jahre, Azubi als Kauffrau für Büromanagement

... Es ist nie zu spät für eine Ausbildung. Teilzeitausbildung ist in ganz 

vielen Bereichen möglich und lässt sich super mit meinem Familienleben  

kombinieren. Daniel, 32 Jahre, Azubi als Verwaltungsfachangestellter

Was ist TEP

Meine 
Erfahrungen
Berichte aus Unternehmen

... Dadurch, dass unsere Auszubildende eine junge 

Mutter ist, bringt sie so viel Lebenserfahrung und 

Verantwortungsbewusstsein in den Betrieb ein. Evelyn P, Ärztin

... Unsere Azubi steht mit beiden Beinen auf dem Boden, weiß 

wie sie zu lernen hat, hat ein Ziel vor Augen – kein Vergleich 

mit einer Azubi, die mit 16 Jahren aus der Schule kommt. 
Christoph L., Inhaber eines Sanitärbetriebs

Meine Erfahrungen  
Bericht von Auszubildenden

Das PLUS Das PLUS
für für 
AUSZUBILDENDE AUSZUBILDENDE

Das PLUS Das PLUS
für für 
UNTERNEHMEN UNTERNEHMEN

 +größere Auswahl an Bewerbenden, wenn eine Ausbildung  

mit reduzierter Stundenzahl angeboten wird

 +Bewerbende sind gut auf den Einstieg in eine  

Ausbildung vorbereitet

 +zukünftige Auszubildende sind in der Regel sehr motiviert, 

verantwortungsvoll und zuverlässig.

 +Imagegewinn als familienfreundliches Unternehmen

 +Familie und Ausbildung lassen sich gut vereinbaren

 +Flexible Ausbildungszeiten sind möglich

 +gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt

 +Weg zur finanziellen Unabhängigkeit

 Kontakt 

Köln: Diakonie Michaelshoven Arbeit und Qualifizierung gGmbH

Martinsweg 11, 50999 Köln

tep@diakonie-michaelshoven.de

Leverkusen: Wuppermann Bildungswerk Leverkusen gGmbH

Hemmelrather Weg 203, 51377 Leverkusen

info@wb-l.de

Rheinisch-Bergischer-Kreis: Kolping-Bildungswerk Diözesanverband Köln e.V.

De-Gaspari-Str. 8, 51469 Bergisch Gladbach

infogl.tep@kbw-koeln.org

Oberbergischer Kreis: Diakonie Michaelshoven Arbeit und Qualifizierung gGmbH

Martinsweg 11, 50999 Köln

tep@diakonie-michaelshoven.de

Rhein-Erft-Kreis: ASH – Sprungbrett e.V.

Glescher Straße 2, 50126 Bergheim

tep@ash-sprungbrett.de

 Haben Sie Fragen? Wir informieren und beraten Sie gerne! 

 Zu unseren wichtigen Kooperationspartner*innen gehören die Beratungsdienste der Region  

Köln, z.B. die Jobcenter und Agenturen für Arbeit, die Industrie- und Handelskammer,  

die Handwerkskammer und Kreishandwerkerschaft
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Koordination:

Der Europäische Sozialfonds in Nordrhein-Westfalen 2021-2027 

Hinweise für Zuwendungsempfangende zur Öffentlichkeitsarbeit 

HINWEIS: Derzeit liegt die Verordnung über die Europäischen Struktur- und Investitionsfonds ESIF für 
die Förderphase 2021-2027 noch nicht offiziell vor. Sobald die Rechtstexte offiziell vorliegen, wird 
dieses PDF in eine Broschüre zur Öffentlichkeitsarbeit für Zuwendungsempfangende 2021-2027 über-
führt. 

Rechtliche Grundlagen. 

Die Anforderungen an die ESF-Öffentlichkeitsarbeit basieren insbesondere auf den aktuellen Entwür-
fen der Dachverordnung (EU) COM (2018) 375 final, der Verordnung (EU) COM (2018) 382 final sowie 
auf der „Communicating Cohesion Policy in 2021-2027“ der Europäischen Union sowie „The use of 
the eu emblem in the context of the eu programmes 2021-2027“ der Europäischen Union. 

Darüber hinaus beschreiben auch die Allgemeinen Nebenbestimmungen ANBest-ESF der Förderricht-
linie 2021-2027 die verpflichtende Öffentlichkeitsarbeit für die jeweilige ESF-geförderte Maßnahme. 

Informationspflichten. 

Sie als Zuwendungsempfangende haben bei jeder öffentlichkeitswirksamen Präsentation der geför-
derten Maßnahme auf die finanzielle Unterstützung durch das Land Nordrhein-Westfalen und die Eu-
ropäische Union aufmerksam zu machen. Insbesondere sind an der Maßnahme Beteiligte (z. B. Teil-
nehmende, Unternehmen und deren Beschäftigte) über die Förderung aus Mitteln des Landes Nord-
rhein-Westfalen und der Europäischen Union zu informieren. Die Förderung durch das Land Nord-
rhein-Westfalen und die Europäische Union muss zudem auf sämtlichen Unterlagen im Zusammen-
hang mit einer solchen Maßnahme (z. B. Teilnahmebestätigungen und Bescheinigungen) sowie im 
Schriftverkehr und im Internet und ggf. den sozialen Medien angezeigt werden. Die Informationen 
müssen dabei deutlich und an einer gut sichtbaren Stelle stehen. 


